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Mandantenrundschreiben August 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die von der Bundesregierung beschlossene Energiepreispauschale soll im September ausgezahlt werden. 

Die Abwicklung ist mit einem hohen Verwaltungsaufwand auch für Arbeitgeber verbunden. Im aktuellen 

Rundschreiben finden Sie nähere Informationen. 

 

Arbeitgeber/innen können ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in bestimmten Einrichtungen 

(z.B. in Krankenhäusern, Arzt- bzw. Zahnarztpraxen) tätig sind, einen Corona-Pflegebonus i.H.v. bis zu 

4.500 € zukommen lassen.  

 

Eine für alle Einnahme-Überschuss-Rechner wichtige Entscheidung hat aktuell der Bundesfinanzhof ge-

troffen. Demnach setzen sog. regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben voraus, dass sie 

kurze Zeit vor Beginn bzw. kurze Zeit nach Ende des Kalenderjahres ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit 

nicht nur gezahlt, sondern auch fällig geworden sind.  

 

Für alle Arbeitgeber/innen ist das neue Nachweisgesetz mit erheblichen bürokratischem Aufwand ver-

bunden. Die Änderungen gelten ab 01.08.2022.  

 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen oder zu anderen Themen? 

Wir beraten Sie gerne. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Henneberger, StB/Dipl.-Hdl. 

Ulrich Henneberger, StB/Dipl.-Kfm. 

 

— 

— 

— 



Mandantenrundschreiben August 2022 
 

2 

 

Die Energiepreispauschale 

Die Energiepreispauschale i. H. v. 300 EUR soll einen 

Ausgleich für die aktuell hohen Energiepreise schaf-

fen. Beschäftige sollen sie in den überwiegenden 

Fällen im September 2022 vom Arbeitgeber ausge-

zahlt bekommen. 

Hintergrund 

An Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wird die 

Energiepreispauschale vom Arbeitgeber ausgezahlt, 

wenn sie zum 1.9.2022 

 in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis 

stehen und 

 in eine der Steuerklassen I bis V eingereiht sind 

oder 

 als geringfügig Beschäftigte pauschal besteuerten 

Arbeitslohn beziehen. 

Arbeitgeber sollen die Energiepreispauschale mit der 

ersten, nach dem 31.8.2022 vorzunehmenden regelmä-

ßigen Lohnzahlung auszahlen. 

Energiepauschale und Lohnsteuer-Anmeldung 

Zur Finanzierung sollen Arbeitgeber die Pauschalen 

vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer 

entnehmen und diese bei der nächsten Lohnsteuer-

Anmeldung gesondert absetzen. Bei monatlicher An-

meldung ist die Energiepreispauschale in der bis zum 

10.9.2022 fälligen Anmeldung für den August 2022  

abzusetzen. Die Energiepreispauschale wird dazu in der 

Lohnsteuer-Anmeldung mit einer zusätzlichen Kennzahl 

aufgeführt. 

Energiepauschale und Lohnsteuerbescheinigung 

Eine ausgezahlte Energiepreispauschale ist in der elekt-

ronischen Lohnsteuerbescheinigung mit dem Groß-

buchstaben E anzugeben. 

Energiepauschale und kleine Arbeitgeber 

Für eine Gruppe von Arbeitgebern wird es die Möglich-

keit geben, mit der Auszahlung in den Oktober zu ge-

hen. Das gilt für all jene Arbeitgeber, die für alle Mitar-

beitenden zusammen weniger als 5.000 Euro Lohnsteu-

er im Jahr überweisen und die Steuer nur vierteljährlich 

abführen. In diesem Fall erfolgt der Abzug in der bis 

zum 10.10.2022 fälligen Lohnsteueranmeldung für das 

dritte Quartal. 

Sind es weniger als 1.080 EUR Lohnsteuer im Jahr, kann 

nur die Jahresanmeldung zum 10.1.2023 gemindert 

werden. Alternativ kann der Arbeitgeber in diesen Fällen 

ganz auf die Auszahlung verzichten. Dann müssen die 

Beschäftigten bis zur im Jahr 2023 abzugebenden Steu-

ererklärung warten, um die 300-EUR-Pauschale zu er-

halten. 

Übersteigt die für die Beschäftigten insgesamt zu ge-

währende Energiepreispauschale den Betrag, der insge-

samt an Lohnsteuer abzuführen ist, wird der überstei-

gende Betrag dem Arbeitgeber vom Finanzamt ersetzt. 

Energiepauschale und Minijobber 

Minijobber sollen zwar grundsätzlich eine Energiepreis-

pauschale bekommen. Eine Auszahlung durch den Ar-

beitgeber kann aber nur erfolgen, wenn der oder die 

Beschäftigte dem Arbeitgeber vor der Auszahlung 

schriftlich bestätigt hat, dass es sich um das erste 

Dienstverhältnis handelt. Die Bestätigung ist zum Lohn-

konto zu nehmen. 

Wenn der Arbeitgeber keine Lohnsteuer-Anmeldungen 

abgibt (z. B. Minijobs in Privathaushalten), können die 

Beschäftigten die Pauschale nur über eine eigene Steu-

ererklärung geltend machen. 

Energiepauschale und Steuerpflicht 

Die Energiepreispauschale ist steuerpflichtig. Bei gering-

fügig Beschäftigten soll aus Vereinfachungsgründen auf 

eine Besteuerung verzichtet werden. Bei den übrigen 

Beschäftigten erhöht sie die Einkünfte aus nichtselbst-

ständiger Arbeit. 

Die Energiepreispauschale unterliegt als sonstiger Be-

zug auch dem Lohnsteuerabzug. 

Bei der Lohnsteuerberechnung ist sie bei der Berech-

nung der Vorsorgepauschale jedoch nicht zu berück-

sichtigen. Hintergrund hierfür ist, dass auf die Energie-

preispauschale keine Sozialversicherungsbeiträge anfal-

len. 

Energiepauschale bei Selbständigen 

Bei Selbständigen wird die Energiepreispauschale über 

eine einmalige Absenkung der Einkommensteuer-

Vorauszahlung zum 10.09.2022 ausgezahlt.  

 

Steuerfreier Corona-Pflegebonus bis 4.500 EUR 

Arbeitgeber haben die Möglichkeit, ihren in bestimmten 

Einrichtungen (z.B. in Krankenhäusern, Arzt- bzw. Zahn-

arztpraxen) tätigen Arbeitnehmern einen Pflegebo-

nus i.H.v. bis zu 4.500 € zukommen zu lassen. Der Pfle-

gebonus kann bis zum 31.12.2022 steuerfrei ausgezahlt 

werden. Er kann zusätzlich zu dem bereits abgelaufenen 

Corona-Bonus i.H.v. bis zu 1.500 € gewährt werden. 

Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass der steuer-

freie Pflegebonus infolge der Corona-Krise 

 im begünstigten Zeitraum vom 18.11.2021 bis 

31.12.2022, 

 zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, 

 an Arbeitnehmer in bestimmten Einrichtungen für 

besondere Leistungen während der Corona-Krise, 

die in der Corona-Krise erheblichen Belastungen 

ausgesetzt waren bzw. immer noch sind 

ausgezahlt wird.  

Unerheblich ist, ob bei Zahlung des Pflegebonus der 

Arbeitnehmer in Voll- oder Teilzeit beschäftigt ist oder 
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ob es sich um eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 

(Minijob) handelt. 

Aufzeichnungs- und Nachweispflichten:  

Der steuerfreie Pflegebonus ist im Lohnkonto aufzu-

zeichnen, sodass er bei einer künftigen Lohnsteuer-

Außenprüfung als solcher zu erkennen ist und die 

Rechtsgrundlage für die Zahlung bei Bedarf geprüft  

werden kann. Der Zusammenhang mit der Anerkennung 

besonderer Leistungen während der Corona-Krise kann 

sich ergeben aus Erklärungen des Arbeitgebers (z. B. 

individuelle Lohnabrechnungen oder Überweisungsbe-

lege), in denen der steuerfreie Pflegebonus als solcher 

ausgewiesen ist. 

Der Pflegebonus ist nicht auf 

der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen und muss 

auch nicht in der Einkommensteuererklärung angege-

ben werden. Der steuerfreie Pflegebonus unterliegt 

nicht dem Progressionsvorbehalt. 

Boni, Sonderzahlungen oder ähnliches, die seit dem 

18.11.2021 ausbezahlt wurden und die Voraussetzun-

gen des Pflegebonus erfüllen, können rückwirkend 

steuerfrei gestellt werden. 

 

Änderungen beim Nachweisgesetz 

Das Nachweisgesetz (NachwG) legt jedem Arbeitgeber 

die Verpflichtung auf, die wesentlichen Vertragsbedin-

gungen eines Arbeitsverhältnisses aufzuzeichnen, die 

Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer 

auszuhändigen, soweit sie sich nicht bereits aus einem 

schriftlich abgeschlossenen Arbeitsvertrag ergeben. Die 

Dokumentationspflichten sind ab dem 01.08.2022 er-

heblich ausgeweitet. 

In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen: 

1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien, 

2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses, 

3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorherseh-

bare Dauer des Arbeitsverhältnisses, 

4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur 

an einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein 

Hinweis darauf, daß der Arbeitnehmer an verschie-

denen Orten beschäftigt werden kann, 

5. eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der 

vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit, 

6. die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeits-

entgelts einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, 

Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Be-

standteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit,  

7. die vereinbarte Arbeitszeit, 

8. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs, 

9. die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnis-

ses, 

10. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die 

Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, 

die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind. 

Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in 

elektronischer Form ist ausgeschlossen. 

Weitere Punkte sind zu beachten z. B. bei einer Aus-

landstätigkeit des Arbeitnehmers oder bei Praktikanten. 

Mustervorlagen erhalten Sie bei uns. Da es sich hier um 

ein arbeitsrechtliches Thema handelt, sollten Sie bei 

Fragen einen fachkundigen Rechtsanwalt hinzuziehen 

 

Einkommensteuer 

Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Ablehnungsbe-

schluss vom 29.03.2022 gegen eine Nichtzulassungs-

beschwerde seine Rechtsprechung bestätigt, dass die 

Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschuss-

erzielungsabsicht als das subjektive Tatbestands-

merkmal bei Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung angesehen wird. 

Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Über-

schusserzielungsabsicht sei als subjektives Tatbe-

standsmerkmal einkunftsartspezifisch und bereichs-

spezifisch ausgestaltet, während die Einkünfteerzie-

lungsabsicht in ihrer spezifischen Form der Gewinn-

erzielungsabsicht gem. dem Einkommensteuergesetz 

eine andere Zielrichtung (Steuerbarkeit der Vermö-

gensebene) als die Überschusserzielungsabsicht ha-

be. Ferner sei bei einer auf Dauer angelegten, auf 

Wohnimmobilien bezogenen Vermietungstätigkeit 

typisierend vom Vorliegen einer Einkünfteerzielungs-

absicht auszugehen. Ob der Vermieter/Steuer-

pflichtige tatsächlich einen Totalüberschuss erziele, 

sei unerheblich, denn zu einer dies überprüfenden 

Prognose komme es nicht. 

Hinweis 

Zur Abgrenzung der dauerhaften Vermietung von 

Liebhaberei ist es notwendig, dass die Absicht be-

steht, einen Überschuss der Einnahmen über die 

Ausgaben auf die Dauer der Nutzung der Ein-

kunftsquelle zu erzielen. 

Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Über-

schusserzielungsabsicht ist in der Regel stets ob-

jektbezogen zu prüfen. Die Prüfung kann zu jeder 

Zeit (vorher, während oder nach einer Vermie-

tungsphase) anstehen. 

Demgegenüber gelte bei Immobilien, die nicht 

Wohnzwecken dienen (Gewerbeimmobilien), die Ty-
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pisierung der Einkünfteerzielungsabsicht nicht. Hier 

müsse im Einzelfall geprüft werden, ob der Steuer-

pflichtige beabsichtigt habe, auf die voraussichtliche 

Dauer der Nutzung einen Überschuss der Einnahmen 

über die Werbungskosten zu erzielen. Der Steuer-

pflichtige habe insoweit das Vorliegen der Ein-

künfteerzielungsabsicht darzulegen und ggf. zu be-

weisen. Weitergehende subjektive Elemente, wie et-

wa die Motivlage des Steuerpflichtigen bei der Hin-

nahme von (vorübergehenden) Werbungskosten-

überschüssen, seien nicht Bestandteil der einkunfts-

art- und bereichsspezifisch ausgestalteten Ein-

künfteerzielungsabsicht bei den Einkünften aus Ver-

mietung und Verpachtung. 

Fälligkeitserfordernis bei der Zehn-Tages-

Regelung 

Im Streitfall ermittelte der Kläger seinen gewerbli-

chen Gewinn durch eine Einnahmen-Überschuss-

Rechnung. Die Umsatzsteuer für die Monate Mai bis 

Juli 2017 zahlte er verspätet (erst am 09.01.2018), 

machte die Zahlung dennoch als Betriebsausgabe für 

das Streitjahr 2017 geltend. Das beklagte Finanzamt 

gewährte den Abzug nicht. Es meinte, es lägen keine 

regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben im Sinne des 

Einkommensteuergesetzes vor, da die betroffene 

Umsatzsteuer nicht rund um die Jahreswende 

2017/2018, sondern weitaus früher fällig geworden 

sei. Einspruch und Klage gegen den Einkommensteu-

er- und Gewerbesteuermessbescheid hatten keinen 

Erfolg.  

Der Bundesfinanzhof wies die Revision zurück. Zwar 

handele es sich bei Umsatzsteuerzahlungen um re-

gelmäßig wiederkehrende Ausgaben. Des Weiteren 

habe der Kläger die dem Streitjahr 2017 wirtschaftlich 

zuzuordnende Umsatzsteuer auch innerhalb kurzer 

Zeit nach dem 31.12.2017 gezahlt. Hinzukommen 

müsse aber, dass die jeweilige Ausgabe auch kurze 

Zeit vor bzw. nach Ende des Jahres der wirtschaftli-

chen Zugehörigkeit fällig geworden sei. 

Das häusliche Arbeitszimmer in Corona-Zeiten 

Nach dem Ein-

kommensteuerge-

setz sind grund-

sätzlich Kosten für 

ein Arbeitszimmer 

sowie die Kosten 

für dessen Ausstat-

tung abzugsfähig, 

wenn dem Arbeit-

nehmer oder auch Unternehmer kein anderer Ar-

beitsplatz zur Verfügung steht. Dieses Arbeitszimmer 

muss dafür mit den notwendigen Mö-

beln/Einrichtungsgegenständen ausgestattet sein. 

Das müssen aber nicht nur Büromöbel sein, der Bun-

desfinanzhof hat auch ein Klavierstudio einer Musik-

pädagogin im häuslichen Einfamilienhaus als Arbeits-

zimmer anerkannt. Das gleiche gilt für den Arbeits-

raum eines Schauspielers und Synchronsprechers. Die 

Nutzung muss aber ausschließlich oder fast aus-

schließlich beruflich erfolgen. Für ein nach diesen 

Grundsätzen anzuerkennendes Zimmer sind die ab-

ziehbaren Kosten auf jährlich 1.250 Euro begrenzt. 

Ein darüber hinausgehender Abzug ist nur möglich, 

wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesam-

ten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit bildet. 

Wenn dies zutrifft, können sämtliche Aufwendungen 

ohne die Höchstgrenze Werbungskosten oder Be-

triebsausgaben sein. Nach der Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs fallen aber sehr viele Angehörige 

von beratenden Berufen unter die Begrenzungsregel, 

weil vielfach deren wesentliche Tätigkeit am Ort des 

beauftragenden Unternehmens ausgeübt wird und 

damit dort der Mittelpunkt besteht. 

Seit Beginn der Corona-Pandemie kann aber auch 

eine andere Abzugsregelung mit Pauschalbeträgen 

geltend gemacht werden. Dabei besteht nicht die 

Voraussetzung, dass kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht. Wegen der Verhinderung der An-

steckungsgefahr an Corona kann der Arbeitgeber die 

sog. Homeoffice-Pflicht anordnen bzw. sie selbst in 

Anspruch nehmen. Der Gesetzgeber hat für die häus-

liche Tätigkeit eine Pauschale von 5 Euro pro Arbeits-

tag, höchstens 600 Euro p. a. eingeführt, die anstelle 

der nachgewiesenen Kosten in Anspruch genommen 

werden können. Für diese Kosten braucht kein sepa-

rates Arbeitszimmer vorhanden sein. Diese Regelung 

gilt z. Zt. ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2022. Bei 

Arbeitnehmern wird dieser Pauschalbetrag allerdings 

auf den Werbungskosten-Pauschbetrag angerechnet. 

Hinweis 

Neben der Homeoffice-Pauschale können die Auf-

wendungen für Arbeitsmittel (z. B. die Kosten für 

einen Schreibtisch, ein Bücherregal oder einen PC) 

zusätzlich als Betriebsausgaben oder Werbungskos-

ten abgesetzt werden. 

Die Folgen des „Abfärbens“ im Steuerrecht 

Verschiedene Situationen bzw. Entwicklungen des 

realen Lebens können ungewollte steuerliche Folgen 

herbeirufen. Dazu zählt z. B. das „Abfärben“. Dies 

passiert im Ertragsteuerrecht dadurch, dass Wirt-

schaftsgüter (in der Regel Gebäude oder Grundstü-

cke) einer Personengesellschaft an eine Kapitalgesell-
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schaft mit oder ohne Miet-/Pachtzahlung zur Nut-

zung überlassen werden, an der ein oder mehrere 

Gesellschafter dieser Personengengesellschaft auch 

Gesellschafter mit der Mehrheit der Stimmrechte an 

der Kapitalgesellschaft sind. Bei dieser Konstellation 

erzielt die Personengesellschaft keine Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung (Grundfall), sondern 

Einkünften aus Gewerbebetrieb. Diese Konstellation 

wird im Steuerrecht als Betriebsaufspaltung bezeich-

net. Sie geht auf eine Entscheidung des Großen Se-

nats des Bundesfinanzhofs aus 1971 (Az. GrS 2/71) 

zurück. 

Aber nicht nur die Einkünfte aus der Vermietung an 

die beherrschte Kapitalgesellschaft sind davon be-

troffen, sondern alle Einkünfte dieser Personengen-

gesellschaft, wie z. B. die Vermietung an fremde Mie-

ter oder Zinseinkünfte bzw. Dividenden. Das ist dann 

die eingangs erwähnte „Abfärbung“.  

Diese Umqualifizierung der Einkünfte hat viele Fol-

gewirkungen. Zunächst führt sie zur Gewerbesteuer-

pflicht des gesamten Gewinns bei der Personenge-

sellschaft. Weiterhin sind auch sämtliche Verkäufe 

oder Entnahmen von Grundstücken oder sonstigem 

Vermögen aus der Personengesellschaft unabhängig 

vom Zeitpunkt der Anschaffung steuerpflichtig (die 

10-Jahres-Frist gilt nicht!). Bei Überschreiten der 

Buchführungsgrenzen gem. § 141 AO muss der Ge-

winn durch Bilanzierung mittels einer kaufmänni-

schen Buchführung ermittelt werden. Schließlich un-

terliegt die Personengesellschaft auch der steuerli-

chen Außenprüfung nach den §§ 193 ff. AO. 

Besonders unangenehm, da teuer, können die steu-

erlichen Folgen dann werden, wenn die beschriebene 

Betriebsaufspaltung ungeplant endet. Dies kann z. B. 

durch Anteilsveränderungen bei Schenkung oder 

durch einen Erbanfall passieren. Fällt die Beherr-

schung weg, hat dies zwingend die Beendigung der 

Betriebsaufspaltung zur Folge. Die Mitunternehmer-

anteile werden zum Privatvermögen mit der Folge 

einer Entnahmebesteuerung des Vermögens aus der 

Personengesellschaft zum gemeinen Wert. Sämtliche 

stillen Reserven werden dabei steuerlich erfasst und 

der Besteuerung zugeführt, ohne dass den Gesell-

schaftern durch diesen Vorgang Liquidität zufließt.  

Hinweis 

Mit Entstehung der Betriebsaufspaltung werden die 

Geschäftsanteile der Kapitalgesellschaft notwendi-

ges Sonderbetriebsvermögen des entsprechenden 

Mitunternehmers.  

Kommt es zu der oben dargestellten ungewollten 

Beendigung, müssen auch diese Anteile mit dem 

gemeinen Wert ins Privatvermögen überführt wer-

den. 

Die Ausführungen zur Betriebsaufspaltung gelten 

auch bei einem Steuerpflichtigen, soweit die Vo-

raussetzungen vorliegen. Auch dann kommt es zu 

den steuerlichen Wirkungen wie oben beschrieben. 

Umsatzsteuer 

Leistungen eines Museumsführers können um-

satzsteuerbefreit sein 

Der Kläger ist als Gästeführer in einem Museum tätig, 

das ausschließlich über Gruppenführungen begehbar 

ist. Auftraggeber des Klägers ist eine gemeinnützige 

Stiftung, die das Museum betreibt und steuerfreie 

Umsätze an die Museumsbesucher erbringt. Die zu-

ständige Bezirksregierung hat dem Kläger beschei-

nigt, dass er als Museumsführer die gleichen kulturel-

len Aufgaben erfüllt wie vergleichbare Einrichtungen 

in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Das Finanzamt 

ging davon aus, dass die Umsätze des Klägers trotz-

dem umsatzsteuerpflichtig seien.  

Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass Umsätze der 

staatlichen Museen sowie „gleichartiger Einrichtun-

gen“ anderer Unternehmer steuerfrei seien, wenn die 

zuständige Landesbehörde sowohl Museum als auch 

Museumsführer bescheinigt habe, dass sie die glei-

chen kulturellen Aufgaben wie die staatlichen Muse-

en erfüllen. Steuerfrei seien die typischen Museums-

leistungen, zu denen auch die Führung der Gäste 

gehöre. Das Museum, mit dem der Leistende seine 

Museumsleistung erbringe, dürfe auch das Museum 

einer dritten Person (hier: der Stiftung) sein. Aller-

dings sei auch klar, dass die Leistungen anderer 

selbstständiger Subunternehmer des Museums, die 

über keine entsprechende Bescheinigung verfügen, 

weil sie nicht selbst kulturelle Leistungen erbringen 

(z. B. Sicherheits-, Reinigungs- oder Hausmeister-

dienst des Museums), nicht umsatzsteuerfrei sind. 

Kein Vorsteuerabzug aus Schwarzeinkäufen mög-

lich 

Das Finanzgericht Münster entschied, dass ein Vor-

steuerabzug aus von der Steuerfahndung festgestell-

ten Schwarzeinkäufen nicht möglich ist, wenn keine 

entsprechenden Rechnungen vorliegen. 

Die Klägerin betrieb einen Kiosk. Bei einer bei einer 

Lieferantin durchgeführten Steuerfahndungsprüfung 

wurde festgestellt, dass diese der Klägerin die Mög-

lichkeit eingeräumt hatte, Waren gegen Barzahlung 

ohne ordnungsgemäße Rechnung zu beziehen. Da-
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raufhin führte eine bei der Klägerin durchgeführte 

Betriebsprüfung zu dem Ergebnis, dass sie Eingangs-

umsätze der Lieferantin und die entsprechenden 

Ausgangsumsätze nicht in ihrer Buchführung erfasst 

hatte. Das beklagte Finanzamt schätzte die Umsätze 

bei der Klägerin hinzu, gewährte aber mangels Rech-

nungen keinen Vorsteuerabzug auf die Schwarzein-

käufe.  

Umsatzsteuer für bei Überlassung von elektroni-

schen Zahlungskarten erhobenem Kartenpfand? 

Fraglich war, ob ein sog. Kartenpfand für den Erwerb 

einer elektronischen Zahlungskarte eine steuerbare 

und steuerpflichtige Leistung darstellt oder ob es sich 

um eine nicht steuerbare Schadensersatzleistung 

handelt. Wenn die Qualifikation als Schadensersatz 

verneint werde, stelle die Überlassung der Zahlungs-

karte dann eine unselbstständige Nebenleistung zu 

dem (nicht steuerbaren) Tausch von Zahlungsmitteln 

dar bzw. handele es sich um eine Nebenleistung zu 

den steuerfreien Umsätzen von gesetzlichen Zah-

lungsmitteln oder den steuerfreien Umsätzen im Zah-

lungsverkehr? 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass es sich bei dem 

im Rahmen eines bargeldlosen Zahlungssystems für 

die Überlassung elektronischer Zahlungskarten in 

Stadien erhobenen Kartenpfand nicht um pauscha-

lierten (durch die Kartenrückgabe auflösend beding-

ten) Schadensersatz handelt, sondern um eine steu-

erbare sonstige Leistung, die als Umsatz im Zah-

lungs- und Überweisungsverkehr steuerfrei ist, wenn 

der leistende Unternehmer selbst die Übertragung 

von Geldern vornimmt. 

Erbschaftsteuer 

Freibeträge bei Zusammentreffen mehrerer 

Nacherbschaften 

Haben mehrere Erblasser denselben Vorerben und 

nach dessen Tod denselben Nacherben eingesetzt, 

steht nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs dem 

Nacherben auf Antrag für alle der Nacherbfolge un-

terliegenden Erbmassen insgesamt nur ein Freibetrag 

zu. 

Im Streitfall verstarben der Großvater und die Groß-

mutter der Kläger. Die Großeltern hatten die Tante 

der Kläger als Vorerbin und auf deren Tod u. a. die 

Kläger als Nacherben eingesetzt. Im Jahr 2015 ver-

starb die Tante und wurde ihrerseits u. a. durch die 

Kläger als Miterben beerbt. Der Vater der Kläger war 

bereits vor der Vorerbin verstorben. In der Erbschaft-

steuererklärung stellten die Kläger Anträge, der Ver-

steuerung der Nacherbfälle ihr Verwandtschaftsver-

hältnis zu den Großeltern zugrunde zu legen. Das 

Finanzamt berücksichtigte in den Erbschaftsteuerbe-

scheiden gegenüber den Klägern Freibeträge i. H. v. 

400.000 Euro pro Erben.  

Gewerbesteuer 

Hinzurechnung der vertraglich auf gewerbe- 

treibenden Mieter umgelegten Grundsteuer 

Für Zwecke der Gewerbesteuer wird der Gewinn aus 

Gewerbebetrieb durch Hinzurechnungen und Kür-

zungen modifiziert. Hinzuzurechnen ist u. a. ein Ach-

tel der Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung der 

unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-

gens, soweit die Aufwendungen bei der Ermittlung 

des Gewinns abgesetzt worden sind. 

Eine GmbH hatte von ihren Gesellschaftern ein Be-

triebsgebäude gemietet. Im Mietvertrag war verein-

bart, dass die GmbH als Mieterin die Grundsteuer 

tragen sollte. Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass 

die auf die GmbH vertraglich umgelegte Grundsteuer 

zu der von ihr zu zahlenden Miete gehöre und des-

halb gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen sei. Das 

Finanzgericht sah das anders und gab der Klage statt. 

Der Bundesfinanzhof gab jedoch der Finanzbehörde 

Recht. Der vom Gesetz verwendete Begriff der Miet- 

und Pachtzinsen sei wirtschaftlich zu verstehen. Dazu 

gehören auch vom Mieter getragene Aufwendungen, 

die nach dem gesetzestypischen Lastenverteilungs-

system eigentlich vom Vermieter zu tragen wären, 

aber vertraglich vom Mieter übernommen werden. 

Ein derartiger Fall liege hier vor. Schuldner der 

Grundsteuer sei der Eigentümer, d. h. der Vermieter. 

Zivilrechtlich könne die Grundsteuer jedoch auf den 

Mieter überwälzt werden. Sie fließe damit in den 

Mietzins ein, der gewerbesteuerrechtlich zum Teil 

hinzuzurechnen sei. Die Hinzurechnung könne somit 

nicht dadurch reduziert werden, dass der Mieter 

Aufwendungen übernehme, die eigentlich vom Ver-

mieter zu tragen wären und dieser im Gegenzug ei-

nen entsprechend geminderten Mietzins akzeptiere. 

Verfahrensrecht 

Hinzuschätzung nach Außenprüfung bei Einzel-

handelsunternehmen 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, 

dass bezüglich einer Hinzuschätzung keine Änderung 

erfolgt, wenn nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit 

besteht, dass Betriebseinnahmen nicht erklärt wur-
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den.  

Steuerbescheide sind aufzuheben oder zu ändern, 

soweit Tatsachen oder Beweismittel nachträglich 

bekannt werden, die zu einer höheren Steuer führen. 

Tatsachen im Sinne dieser Vorschrift sind alle Sach-

verhaltsbestandteile, die Merkmal oder Teilstück des 

gesetzlichen Steuertatbestandes sein können, also 

Zustände, Vorgänge, Beziehungen und Eigenschaften 

materieller oder immaterieller Art. Tatsachen sind die 

Merkmale, die den steuerlichen Tatbestand ausfüllen, 

weil sie unter den Tatbestand subsumiert die steuer-

liche Folge ergeben. Auch Hilfstatsachen, die einen 

Schluss auf das Vorliegen einer Haupttatsache, die 

Element des gesetzlichen Tatbestandes ist, könnten 

die Änderungsbefugnis der Finanzbehörde eröffnen. 

Hilfstatsachen dürften allerdings nur dann herange-

zogen werden, wenn sie einen sicheren Schluss auf 

das Vorliegen der Haupttatsache zulassen; bloße 

Vermutungen oder Wahrscheinlichkeiten reichten 

hierfür nicht aus. Aus dem „soweit“-Satz folgt weiter-

hin, dass eine Änderung der Besteuerungsgrundla-

gen nur in dem Umfang zulässig ist, in dem die nach-

träglich bekannt gewordene Tatsache ursächlich für 

eine höhere Steuerfestsetzung ist. Die Feststellungs-

last für die tatsächlichen Voraussetzungen trägt die 

Finanzbehörde. 

Die Finanzbehörde hat die Besteuerungsgrundlagen 

zu schätzen, soweit sie sie nicht ermitteln oder be-

rechnen kann. Dabei sind alle Umstände zu berück-

sichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung sind. 

Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der Steuer-

pflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach 

den Steuergesetzen zu führen hat, nicht vorlegen 

kann, wenn die Buchführung oder die Aufzeichnun-

gen der Besteuerung nicht nach § 158 AO zugrunde 

gelegt werden oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte 

für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der vom 

Steuerpflichtigen gemachten Angaben zu steuer-

pflichtigen Einnahmen oder Betriebsvermögensmeh-

rungen bestehen. Dabei ist bei Unternehmern mit 

Gewinnerermittlung durch Einnahme-Überschuss-

Rechnung zum einen die umsatzsteuerrechtliche 

Verpflichtung zur Aufzeichnung der Betriebseinnah-

men zu beachten, da sie auch unmittelbar für das 

Einkommensteuergesetz wirkt. Zum anderen sind die 

Vorschriften über die Ordnungsmäßigkeit der Kas-

senführung zu beachten.  

 

Arbeitsrecht 

Zwölf Euro Mindestlohn ab Oktober 2022 

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 23.02.2022 hat die 

Bundesregierung eine einmalige gesetzliche Erhö-

hung des Mindestlohnes auf zwölf Euro brutto die 

Stunde auf den Weg gebracht. Dieses zentrale Anlie-

gen der Bundesregierung ist nun umgesetzt und tritt 

zum 01.10.2022 in Kraft. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung August/September 2022 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.08.20221 12.09.20221 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 12.09.2022 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 12.09.2022 

Umsatzsteuer 10.08.20222 12.09.20223 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung4 15.08.2022 15.09.2022 

Scheck5 10.08.2022 12.09.2022 

Gewerbesteuer 15.08.20226 entfällt 

Grundsteuer 15.08.20226 entfällt 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung4 18.08.2022 entfällt 

Scheck5 15.08.2022 entfällt 

Sozialversicherung7 29.08.2022 28.09.2022 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 

zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 

zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlänge-

rung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 

nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 

Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. 

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2022 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 

16.08.2022 fällig. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge 

zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitrags-

nachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.08.2022/26.09.2022, 

jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch ex-

tern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten über-

mittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 

 


